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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Versicherungsnehmer dieser Rentenversicherung ist der Ar-
beitgeber. Deshalb sprechen wir mit den nachstehenden Ver-
sicherungsbedingungen den Arbeitgeber unmittelbar an. Die
einzelnen versicherungsvertraglichen Rechte und Pflichten
betreffen nämlich vorrangig nur den Arbeitgeber und werden
daher nur ihm gegenüber erläutert. Die Bestimmungen dürften
aber dennoch für die versicherte Person von Interesse sein.

Bei diesem Vertrag handelt es sich um eine Direktversiche-
rung als beitragsorientierte Leistungszusage gemäß § 1 Ab-
satz 2 des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG), die nur im Rah-
men des § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz (EStG) (Steuer-
freiheit der Beiträge), nicht aber im Rahmen des § 10a in Ver-
bindung mit Abschnitt XI EStG (Zulagen bzw. Sonderausga-
benabzug der Beiträge) steuerlich förderfähig ist. Für das Ver-
tragsverhältnis gelten die nachfolgenden Bedingungen. In den
Bedingungen werden die vertragsrechtlichen Leistungen be-
schrieben, nicht aber ob und inwieweit wir aufgrund steuer-
oder sozialversicherungsrechtlicher Regelungen Beträge ein-
behalten müssen. Informationen zur steuerlichen Behandlung
der Versicherung finden Sie in den beigefügten Informationen
über die geltenden Steuerregelungen.
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§ 1

Welche Leistungen erbringen wir?
In Abhängigkeit von der mit Ihnen vereinbarten Versicherungs-
form erbringen wir die folgenden Versicherungsleistungen:

Direktversicherung mit aufgeschobener 
Rentenzahlung und Hinterbliebenenrente aus 
Todesfallleistung und Renten garantie
(1) Die vereinbarte Rente wird erstmals fällig, wenn die versicherte
Person den vereinbarten – im Versicherungsschein genannten –
Rentenbeginn erlebt. Wir zahlen die Rente lebenslang monatlich
an den vereinbarten Fälligkeitstagen. Rentenzahlungen dürfen
frühestens mit Vollendung des 60. Lebensjahres der versicherten
Person bzw. des 62. Lebensjahres für Verträge, die nach dem 31.
Dezember 2011 abgeschlossenen wurden, beginnen. 

Stirbt die versicherte Person vor dem Rentenbeginn, wird eine To-
desfallleistung in Höhe der bis zum Todestag fällig gewordenen
Beiträge (ohne Zinsen, ohne Stückkosten, ohne Zuschläge und
ohne die Beiträge für etwa eingeschlossene Zusatzversicherun-
gen) in eine monatliche Hinterbliebenenrente auf das Leben und
zugunsten des bzw. der nach § 13 Absatz 3 bezugsberechtigten
Hinterbliebenen der versicherten Person umgerechnet. Die Ren-
tenzahlung der Hinterbliebenenrente beginnt am Ersten des
übernächsten Monats, nach dem die nach § 11 erforderlichen Un-
terlagen bei uns eingegangen sind. Die Hinterbliebenenrente wird
– sofern kein Kind versichert ist – lebenslang gezahlt. Bei einer
Hinterbliebenenrente auf das Leben eines Kindes wird die Rente
nur dann und nur so lange gezahlt, wie das Kind Hinterbliebener
nach § 13 Absatz 3 Buchstabe b ist, längstens bis zur Vollendung
des 25. Lebensjahres. Bei mehreren Kindern wird das umzurech-
nende Kapital zu gleichen Teilen aufgeteilt. Der jeweilige Hin-
terbliebene kann bis zum Beginn der Rentenzahlung anstelle der
Hinterbliebenenrente eine Kapitalabfindung verlangen. Sind keine
Hinterbliebenen im Sinne des § 13 Absatz 3 vorhanden, wird die
Todesfallleistung, höchstens jedoch ein Betrag in Höhe der ge-
wöhnlichen Beerdigungskosten, als Sterbegeld an die Erben bzw.
an den hierfür benannten Bezugsberechtigten gezahlt. 

Stirbt die versicherte Person nach Rentenbeginn, zahlen wir die
Rente bis zum Ende der vereinbarten Rentengarantiezeit an die
Hinterbliebenen gemäß § 13 weiter. Rentenleistungen an Kinder
gemäß § 13 Absatz 3 Buchstabe b werden längstens bis zur
Vollendung des 25. Lebensjahres gezahlt. Bei mehreren Kindern
wird die Rente zu gleichen Teilen aufgeteilt. Eine Kapitalabfin-
dung ist nicht möglich. Sind keine Hinterbliebenen im Sinne des
§ 13 Absatz 3 vorhanden, werden die ausstehenden Renten der
Rentengarantiezeit abgezinst als Sterbegeld ausgezahlt, höchs -
tens jedoch ein Betrag in Höhe der gewöhnlichen Beerdi gungs -
kosten. Den Betrag der gewöhnlichen Beerdigungskosten be-
stimmt die Aufsichtsbehörde. 

Die Hinterbliebenenrente errechnet sich nach den dann gülti-
gen Tarifen sowie dem dann maßgeblichen rechnungsmäßigen
Alter**) der zu versichernden Person(en). 

Stirbt die versicherte Person nach Rentenbeginn und nach Ab-
lauf einer Rentengarantiezeit, erlischt die Versicherung ohne
Leistungsanspruch, sofern zum Zeitpunkt des Todes keine Hin-
terbliebenenrente versichert ist.

Direktversicherung mit aufgeschobener Rentenzahlung
(2) Die vereinbarte Rente wird erstmals fällig, wenn die versi-
cherte Person den vereinbarten – im Versicherungsschein ge-
nannten – Rentenbeginn erlebt. Wir zahlen die Rente lebenslang
monatlich an den vereinbarten Fälligkeitstagen. Rentenzahlun-
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gen dürfen frühestens mit Vollendung des 60. Lebensjahres der
versicherten Person bzw. des 62. Lebensjahres für Verträge, die
nach dem 31. Dezember 2011 abgeschlossenen wurden, begin-
nen. Stirbt die versicherte Person, erlischt die Versicherung
ohne Leistungsanspruch, sofern zum Zeitpunkt des Todes keine
Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung eingeschlossen ist. 

Vorverlegung des Rentenbeginns 
(3) In den letzten fünf Jahren der Aufschubzeit sind Sie berech-
tigt, den Rentenbeginn bei herabgesetzter garantierter Rente
um ganze Jahre vorzuverlegen, sofern die versicherte Person
am neuen Rentenbeginn das 60. Lebensjahr bzw. das 62. Le-
bensjahr für Verträge, die nach dem 31. Dezember 2011 abge-
schlossenen wurden, bereits vollendet hat. Die Rente wird nach
den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik entspre-
chend gekürzt. Voraussetzung für die Vorverlegung des Renten-
beginns ist, dass der Abruf der vorzeitigen Rentenzahlung spä-
testens zwei Monate vor dem Abruftermin bei uns eingegangen
ist und die gekürzte Rente den Mindestbetrag nach unseren
„Bestimmungen über Gebühren und tarifabhängige Begrenzun-
gen“ gemäß § 15 Absatz 3 erreicht. 

Wahlrechte zum Rentenbeginn 
(4) Zum Rentenbeginn können Sie verlangen, dass eine Renten-
garantiezeit vereinbart bzw. die vereinbarte Rentengarantiezeit
um ganze Jahre verlängert oder verkürzt wird. Die Änderung der
versicherten Rente wird nach den anerkannten Regeln der Ver-
sicherungsmathematik unter Berücksichtigung des zum Zeit-
punkt der Änderung erreichten rechnungsmäßigen**) Alters der
versicherten Person(en) berechnet. Für den Antrag auf diese
Änderung gelten dieselben Fristen wie für die Ausübung der Ka-
pitalabfindung nach Absatz 6. 

Abfindung von Kleinbetragsrenten 
(5) Wenn sich bei gleichmäßiger Verrentung der gesamten, zum
Ren tenbeginn zur Verfügung stehenden, mit den Rechnungs-
grundlagen der Tarifkalkulation berechneten Deckungsrückstel-
lung*) eine monatliche Rente ergibt, die 1 % der monatlichen
Be zugs größe nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
nicht übersteigt, können wir die Rente gegen Auszahlung der
Deck ungsrückstellung*) abfinden. Bei Abfindung der Rente er-
lischt der Vertrag. 

Kapitalabfindung 
(6) Anstelle der Rentenzahlungen leisten wir zum Fälligkeitstag
der ersten Rente eine Kapitalabfindung, wenn die versicherte
Person diesen Termin erlebt und uns der Antrag auf Kapitalab-
findung frühestens 12 Monate und spätestens zwei Monate vor
dem Fälligkeitstag der ersten Rente zugegangen ist (Kapital-
wahlrecht). Mit der Kapitalabfindung erlischt die Versicherung. 

Teilkapitalabfindung 
(7) Zum Rentenbeginn können Sie verlangen, dass einmalig bis
zu 30 % der für diesen Zeitpunkt geltenden Kapitalabfindung
ausgezahlt wird (Teilkapitalabfindung). 

Unter Berücksichtigung der nach einer Teilkapitalabfindung ver-
bleibenden Erlebensfallleistung wird die Rente nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rech-
nungsgrundlagen der Tarifkalkulation neu berechnet. Die Teilka-
pitalabfindung hat zur Folge, dass eine verminderte Rente ge-
zahlt wird. Für den Antrag auf Teilkapitalabfindung gilt dieselbe
Frist wie für die Ausübung des Kapitalwahlrechts nach Absatz 6. 

Einschluss einer Hinterbliebenenrenten-Zusatz -
versicherung zum Rentenbeginn 
(8) Ist keine Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung verein-
bart, können Sie mit einer Frist von zwei Monaten zum verein-
barten bzw. vorverlegten Rentenbeginn verlangen, dass zum
Rentenbeginn (Einschlusstermin) eine Hinterbliebenenrenten-
Zusatzversicherung mit einer namentlich zu nennenden mitzu-
versichernden Person ohne erneute Gesundheitsprüfung einge-
schlossen wird. Mitzuversichernde Person kann sein 

– der Ehegatte der versicherten Person,

– der nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz mit der versi-
cherten Person in gültiger Lebenspartnerschaft lebende
 Lebenspartner 

oder 

– der namentlich mit Anschrift und Geburtsdatum benannte,
mit der versicherten Person in eheähnlicher Gemeinschaft
lebende nichteheliche Lebensgefährte. Voraussetzung hier-
für ist das Vorliegen einer schriftlichen Erklärung seitens der
versicherten Person, dass eine gemeinsame Haushalts-
führung besteht oder einer schriftlichen Erklärung des be-
günstigten Lebensgefährten über die Kenntnisnahme der in
Aussicht gestellten Versorgungsleistungen. 

Sollte vor dem Einschlusstermin die mitversicherte Person ver-
sterben, die Ehe geschieden bzw. Lebenspartnerschaft aufge-
hoben werden oder die eheähnliche Gemeinschaft nicht mehr
bestehen, gilt dieses Recht als nicht ausgeübt. 

Die Vorverlegung des Rentenbeginns vor den Einschlusstermin ist
ausgeschlossen, es sei denn, Sie widerrufen Ihre Entscheidung für
den Einschluss der Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung. 

Eine evtl. vereinbarte Rentengarantiezeit entfällt bei Einschluss
einer Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung. 

Bei Einschluss einer Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung
zum Rentenbeginn ist für die Zusatzversicherung kein gesonder-
ter Beitrag zu entrichten. Stattdessen werden die ab dem Ein-
schlusstermin versicherten Leistungen neu berechnet. Hierdurch
vermindert sich die nach Absatz 1 bzw. Absatz 2 zu zahlende
Rente der Hauptversicherung. Die neuen Versicherungsleistun-
gen errechnen sich nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik unter Berücksichtigung des zum Einschlusster-
min erreichten rechnungsmäßigen Alters**) der ver sicherten Per-
sonen sowie dem dann für Neuverträge gültigen Tarif der Hin-
terbliebenenrenten-Zusatzversicherung. Die Hinter bliebenenrente
darf die verbleibende Rente der hauptversicherten Person nicht
überschreiten und beide Renten müssen den Mindestbetrag, der
in unseren „Bestimmungen über Gebühren und tarifabhängigen
Begrenzungen“ gemäß § 15 Absatz 3 festgelegt ist, erreichen. 

Zuzahlungen 
(9) Jede Zuzahlung gemäß § 7 Absatz 4 erhöht die Versiche-
rungsleistung der Hauptversicherung. Sofern für eine ggf. einge-
schlossene Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung eben falls
noch Beiträge gezahlt werden, wird auch diese durch die Zuzah-
lung im gleichen Verhältnis wie die Hauptversicherung erhöht.
Die Erhöhung der Versicherungsleistungen erfolgt zum Ersten
des Monats, der auf den Eingang der Zuzahlung folgt. Sie er-
rechnet sich nach den anerkannten Regeln der Versicherungs-
mathematik unter Berücksichtigung des zum Erhöhungszeit-
punkt erreichten rechnungsmäßigen Alters**) der versicherten
Person und des zu diesem Zeitpunkt erreichten rechnungsmäßi-
gen Alters**) der ggf. mitversicherten Person, der ausstehenden
Dauer bis zum vereinbarten Rentenbeginn der Hauptversiche-
rung und den bei Abschluss des Vertrages gültigen  Tarifen. Ist
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die Zuzahlung höher als die Hälfte der Summe der auf das Versi-
cherungsjahr entfallenden laufenden Beiträge, ist die Erhöhung
der ggf. eingeschlossenen Hinterbliebenenrenten-Zusatzversi-
cherung vom Ergebnis einer Risikoprüfung abhängig. 

Sofern Sie Zuzahlungen leisten, werden wir Sie über die sich
hie raus ergebenden Leistungen mindestens einmal jährlich in-
formieren. 

Beitragserhöhungen 
(10) Bei einer beitragspflichtigen Versicherung haben Sie das
Recht, einmal im Kalenderjahr den vereinbarten Beitrag zu er-
höhen. Diese Vertragsänderung ist schriftlich mit Frist von einem
Monat zu beantragen. Die Erhöhung erfolgt zum Jahrestag des
Versicherungsbeginns – bei Vereinbarung von unterjähriger  Bei-
tragszahlung auch zu Beginn einer beliebigen Versicherungspe-
riode – und bewirkt eine Erhöhung der Versicherungsleistungen
ohne erneute Gesundheitsprüfung. Die Erhöhung der Versiche-
rungsleistungen errechnet sich nach den anerkannten Regeln
der Versicherungsmathematik unter Berücksichtigung des zum
Erhöhungszeitpunkt erreichten rechnungsmäßigen Alters**) der
ver sicherten Person und des zu diesem Zeitpunkt erreichten
rechnungsmäßigen Alters**) der ggf. mitversicherten Person, der
ausstehenden Dauer bis zum vereinbarten Rentenbeginn der
Hauptversicherung und den bei Abschluss des Vertrages gülti-
gen Tarifen. Erhöht sich der Beitrag um mehr als 10 Prozent, ist
die Erhöhung der ggf. eingeschlossenen Hinterbliebenenrenten-
Zusatzversicherung vom Ergebnis einer Risikoprüfung abhängig.
Die Summe der auf ein Kalenderjahr entfallenden laufenden
Beiträge und Zuzahlungen dürfen den Höchst betrag nach un -
seren „Bestimmungen über Gebühren und tarif abhängige Be-
grenzungen“ gemäß § 15 Absatz 3 nicht überschreiten. 

Weitere Leistungen 
(11) Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garan-
tierten Leistungen erhalten Sie weitere Leistungen aus der
Überschussbeteiligung (siehe § 2). 

§ 2

Wie erfolgt die Überschussbeteiligung? 

Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer gemäß
§ 153 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) an den Überschüs -
sen und Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung). Die Über -
schüsse werden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches
ermittelt und jährlich im Rahmen unseres Jahresabschlusses fest-
gestellt. Die zum Bilanzstichtag vorhandenen Bewertungsreserven
werden dabei im Anhang des Geschäftsberichtes ausgewiesen.
Der Jahresabschluss wird von einem unabhängigen Wirt schafts -
 prüfer geprüft und ist unserer Aufsichtsbehörde einzureichen. 

(1) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschuss -
beteiligung der Versicherungsnehmer 

(a) Die Überschüsse stammen im Wesentlichen aus den Erträgen
der Kapitalanlagen. Von den Nettoerträgen derjenigen Kapi-
talanlagen, die für künftige Versicherungsleistungen vor ge -
seh en sind (§ 3 der Verordnung über die Mindestbeitragsrück -
erstattung in der Lebensversicherung, Mindest zufüh rungs ver -
ord nung), erhalten die Versicherungsnehmer insgesamt min -
des tens den in dieser Verordnung genannten Pro zent satz. In
der derzeitigen Fassung der Verordnung sind grundsätzlich
90% vorgeschrieben (§ 4 Abs. 3, § 5 Mindestzuführungsver-
ordnung). Aus diesem Betrag werden zu nächst die Beträge
finan ziert, die für die garantierten Ver sicherungs leistungen be -
nötigt werden. Die verbleibenden Mittel verwen den wir für die
Überschuss beteiligung der Versicherungsnehmer. 

Weitere Überschüsse entstehen insbesondere dann, wenn die
Lebenserwartung und die Kosten niedriger sind, als bei der Ta-
rifkalkulation angenommen. Auch an diesen Überschüssen
werden die Versicherungsnehmer angemessen – unter Beach-
tung der Mindestzuführungsverordnung – be teiligt. 

Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich
zum Überschuss bei. Wir haben deshalb gleichartige Versi-
cherungen zu Gewinnverbänden zusammengefasst und teil-
weise nach engeren Gleichartigkeitskriterien Untergruppen
gebildet. Diese Gewinnverbände oder Untergruppen bilden
wir beispielsweise, um das versicherte Risiko wie das Langle-
bigkeits- oder Berufsunfähigkeitsrisiko zu be rück sichtigen.
Gewinnverbände werden wiederum zu Abrechnungsverbän-
den zusammengefasst. Die Verteilung des Überschusses für
die Versicherungsnehmer auf die einzelnen Gewinn- oder Ab-
rechnungsverbände orientiert sich daran, in welchem Umfang
sie zu seiner Entstehung beigetragen haben. Den Überschuss
führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, so-
weit er nicht in Form der sog. Direktgutschrift bereits unmit-
telbar den überschussberechtigten Versicherungen gutge-
schrieben wird. Diese Rück stellung dient dazu, Ergebnis-
schwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätz-
lich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungsneh-
mer verwendet wer den. Nur in Ausnahmefällen und mit Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörde können wir hiervon nach §
56a des Ver sicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) abweichen,
soweit die Rückstellung nicht auf bereits festgelegte Über-
schussanteile entfällt. Nach der derzeitigen Fassung des §
56a VAG können wir die Rückstellung, im Interesse der Versi-
cherungsnehmer auch zur Abwendung eines drohenden Not-
standes, zum Ausgleich unvorhersehbarer Verluste aus den
überschussberechtigten Versicherungsverträgen, die auf all-
gemeine Änderungen der Verhältnisse zurückzuführen sind,
oder – sofern die Rechnungsgrundlagen aufgrund einer un-
vorhersehbaren und nicht nur vorübergehenden Änderung
der Verhältnisse angepasst werden müssen – zur Erhöhung
der Deckungsrückstellung heranziehen. 

(b)  Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Ka-
pitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen
in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Bewertungsreserven
sorgen für Sicherheit und dienen dazu, kurzfristige Aus-
schläge an den Kapitalmärkten auszugleichen. Die Höhe der
Bewertungsreserven wird monatlich neu ermittelt. Der je-
weils ermittelte Wert wird den Verträgen nach einem verur -
sachungsorientierten Verfahren anteilig rechnerisch zuge-
ordnet. Abweichend von diesem Verfahren werden Versiche-
rungen im Rentenbezug über angemessen erhöhte jährliche
Überschussanteile an den Bewertungsreserven beteiligt.
Aufsichtsrechtliche Regelungen zur Kapitalausstattung blei-
ben unberührt.

(2) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschuss -
beteiligung Ihres Vertrages 

(a) Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen des
Gewinn- bzw. Abrechnungsverbandes, der in Ihrem Versi-
cherungsschein genannt ist. Die Mittel für die Überschuss -
anteile werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des Ergeb-
nisses des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der Rück-
stellung für Beitragsrückerstattung entnommen. Die Höhe
der Überschuss anteilsätze wird jedes Jahr vom Vorstand
unseres Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen
Aktuars festgelegt. Wir veröffentlichen die Überschussan -
teil sätze in unserem Geschäftsbericht. Den Geschäftsbe-
richt können Sie bei uns jederzeit anfordern. 
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(b) Bei Versicherungen in der Aufschubzeit gilt: 
Es werden jährliche Überschussanteile gewährt. Die jährlichen
Überschussanteile werden – ohne eine Wartezeit – jeweils
am Ende des Versicherungsjahres zugeteilt. Sie setzen sich
aus Zins- und Zusatzüberschussanteilen zusammen. Be-
zugsgrößen hierfür sind die jeweils maßgebliche Deckungs-
rückstellung*) der Versicherung, der Bruttojahresbeitrag
und/oder die versicherte Jahresrente. Die maßgebliche
Deckungsrückstellung wird nach den anerkannten Regeln
der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrund -
lagen der Tarifkalkulation berechnet. Bei beitragsfreien Ver-
sicherungen besteht der jährliche Überschussanteil nur aus
dem Zinsüberschussanteil. 

Die jährlichen Überschussanteile werden zur Erhöhung der
Versicherungsleistung (Bonus) verwendet. Dies bedeutet,
dass aus den jährlichen Zuteilungen beitragsfreie Versiche-
rungen gebildet werden, deren Leistungen zusammen mit
den Leistungen aus der Hauptversicherung im Erlebensfall
fällig werden. Bei Tod der versicherten Person oder bei Kün-
digung werden keine Leistungen aus dem Bonus fällig. Der
Bonus selbst ist ebenfalls am Überschuss beteiligt. 

Bei planmäßigem Ablauf der Aufschubzeit können zusätzlich
zu den jährlichen Überschussanteilen Schlussüberschuss -
anteile für jedes vollendete Versicherungsjahr fällig werden.
Die Höhe der Schlussüberschussanteile wird in Abhängigkeit
von der Ertragslage jährlich für die Leistungsfälle des folgen-
den Kalenderjahres deklariert, wobei die Schlussüberschuss -
anteilsätze auch für abgelaufene Jahre jeweils neu festge-
setzt werden können. Bezugsgröße für die Schluss über -
schussanteile ist die maßgebliche Deckungsrückstellung
zum Ende der Aufschubzeit der Rentenversicherung ohne
Bonus. Endet die Versicherung durch Tod der versicherten
Person oder durch Kündigung, werden keine Schlussüber-
schussanteile fällig. Bei Rentenbeginn werden evtl. fällige
Schlussüberschussanteile zur Rentenerhöhung verwendet. 

Bei Versicherungen im Rentenbezug gilt: 
Es werden jährliche Überschussanteile gewährt. Die jährli-
chen Überschussanteile werden jeweils am Ende des Versi-
cherungsjahres zugeteilt. Sie bestehen aus Zinsüberschuss -
anteilen. Bezugsgröße hierfür ist die jeweils maßgebliche
Deckungsrückstellung der Versicherung. 

Die jährlichen Überschussanteile werden zur Rentener-
höhung (Bonusrente) verwendet. Die Bonusrente selbst ist in
gleicher Weise am Überschuss beteiligt. 

(c) Beteiligung an den Bewertungsreserven

Bei Versicherungen in der Aufschubzeit gilt:
Bei Beendigung Ihres Vertrages, spätestens jedoch mit Ab-
lauf der Aufschubzeit, wird der Ihrem Vertrag für diesen Zeit-
punkt aktuell zugeordnete Betrag der Bewertungsreserven
zur Hälfte zugeteilt und zur Erhöhung der Versicherungsleis -
tungen verwendet.

Ein Teil der Schlussüberschussanteile kann als Mindestbe-
teiligung an den Bewertungsreserven nach § 153 VVG aus-
gestaltet werden, d. h. dieser Teil kann mit der Beteiligung
an den Bewertungsreserven verrechnet werden. 

Der Ihrem Vertrag zugeordnete Betrag der Bewertungsre-
serven wird mithilfe einer Maßzahl, die die Entwicklung des
Deckungskapitals Ihres Vertrages bis zum Zuteilungszeit-
punkt berücksichtigt, ermittelt. Dabei ergibt sich Ihr Anteil an
den verteilungsfähigen Bewertungsreserven aus dem Ver-

hältnis der Maßzahl Ihres Vertrages zur Summe der Maßzah-
len aller anspruchsberechtigten Verträge. 

Bei Versicherungen im Rentenbezug gilt:

Auch während des Rentenbezuges wird Ihr Vertrag an den
Bewertungsreserven beteiligt. Die Beteiligung erfolgt über
angemessen erhöhte jährliche Überschussanteile.

Weitere Informationen zur Beteiligung an den Bewertungs -
reserven, zu den Bewertungsstichtagen und zur Mindestbe-
teiligung an den Bewertungsreserven können Sie unserem
Geschäftsbericht entnehmen.

(3) Information über die Höhe der Überschussbeteiligung 
Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Ein-
flüssen ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von uns nur
begrenzt beeinflussbar. Wichtigster Einflussfaktor ist dabei
die Zinsentwicklung des Kapitalmarkts. Aber auch die Ent-
wicklung des versicherten Risikos und der Kosten sind von
Bedeutung. Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung
kann also nicht garantiert werden. 

§ 3

Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag abgeschlos-
sen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im
Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Aller-
dings entfällt unsere Leistungspflicht bei nicht rechtzeitiger Bei-
tragszahlung (vgl. § 7 Abs. 3 und 5 und § 8 ).

§ 4

Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Ein-
satz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen?

(1) Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig
davon, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. 

(2) Bei Ableben der versicherten Person vor Rentenbeginn in un-
mittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegeri-
schen Ereignissen oder mit inneren Unruhen, sofern die versi-
cherte Person auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat,
beschränken sich unsere für den Todesfall vereinbarten Leis -
tungen allerdings auf den Betrag, den wir aus dem für den
 Todestag berechneten Rückkaufswert der Versicherung gemäß
§ 9 Abs. 6 erbringen können, höchstens jedoch aus den bis zum
Todestag fällig gewordenen Beiträgen (ohne Zinsen, ohne
Stückkosten, ohne Zuschläge und ohne die Beiträge für etwa
eingeschlossene Zusatzversicherungen). 

(3) Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht entfällt, wenn
die versicherte Person während eines Auslandsaufenthalts
überraschend von Kriegsereignissen oder von inneren Unruhen,
an welchen sie nicht aktiv beteiligt ist, betroffen wird, bis zum
Ende des zehnten Tages nach deren Beginn. Nach Ablauf des
zehnten Tages gilt für Gefahren aus Kriegsereignissen oder in-
neren Unruhen wiederum die eingeschränkte Leistungspflicht
gemäß Absatz 2, es sei denn, der Versicherte ist aus objektiven
Gründen, die er nicht zu vertreten hat, gehindert, das Gefahren-
gebiet zu verlassen. 

(4) Für Angehörige der deutschen Bundeswehr oder anderer
staatlich organisierter Kriseneinsatzkräfte wie z. B. der Polizei
oder des Bundesgrenzschutzes ist das unmittelbar oder mittel-
bar durch die Teilnahme an mandatierten Missionen der Verein-
ten Nationen, Einsätzen im Rahmen von Bündnisverpflichtun-
gen oder Einsätzen unter Führung überstaatlicher Institutionen
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und Einrichtungen sowie Auslandseinsätzen unter nationaler
Verantwortung mit vergleichbarem Gefährdungspotenzial verur-
sachte Ableben, vorbehaltlich einer anderweitigen ausdrückli-
chen schriftlichen Vereinbarung, nur insoweit mitversichert,
dass sich unsere für den Todesfall vereinbarten Leistungen vor
Rentenbeginn auf den Betrag beschränken, den wir aus dem für
den Todestag berechneten Rückkaufswert der Versicherung
gemäß § 9 Abs. 6 erbringen können, höchstens jedoch aus den
bis zum Todestag fällig gewordenen Beiträgen (ohne Zinsen,
ohne Stückkosten, ohne Zuschläge und ohne die Beiträge für
etwa eingeschlossene Zusatzversicherungen). Die Verwendung
für humanitäre Hilfsdienste und Hilfeleistungen im Ausland ist
von dieser Einschränkung der Leistungspflicht nicht erfasst, so-
fern die versicherte Person dabei nicht in bewaffnete Unterneh-
mungen einbezogen ist. 

(5) Bei Ableben der versicherten Person vor Rentenbeginn in un-
mittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit dem vorsätz-
lichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemischen
Waffen oder dem vorsätzlichen Einsatz oder der vorsätzlichen
Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder chemischen
Stoffen beschränken sich unsere für den Todesfall vereinbarten
Leistungen allerdings auf den Betrag, den wir aus dem für den
Todestag berechneten Rückkaufswert der Versicherung gemäß
§ 9 Abs. 6 erbringen können, höchstens jedoch aus den bis zum
Todestag fällig gewordenen Beiträgen (ohne Zinsen, ohne
Stückkosten, ohne Zuschläge und ohne die Beiträge für etwa
eingeschlossene Zusatzversicherungen), sofern der Einsatz
oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das Leben einer Viel-
zahl von Personen zu gefährden. Absatz 2 bleibt unberührt. 

§ 5

Was gilt bei Selbsttötung der versicherten
 Person? 

(1) Bei vorsätzlicher Selbsttötung leisten wir, wenn seit Ab-
schluss des Versicherungsvertrags drei Jahre vergangen sind. 

(2) Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der Dreijahresfrist
besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn uns nachgewie-
sen wird, dass die Tat in einem die freie Willensbestimmung
ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätig-
keit begangen worden ist. Anderenfalls errechnen sich die für
den Todesfall vereinbarten Leistungen aus dem Betrag, den wir
aus dem für den Todestag berechneten Rückkaufswert gemäß
§ 9 Abs. 6 erbringen können, höchstens jedoch aus den bis zum
Todestag fällig gewordenen Beiträgen (ohne Zinsen, ohne
Stückkosten, ohne Zuschläge und ohne die Beiträge für etwa
eingeschlossene Zusatzversicherungen). 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend bei einer unsere
Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei einer Wieder-
herstellung der Versicherung. Die Frist nach Absatz 1 beginnt
mit der Änderung oder Wiederherstellung der Versicherung be-
züglich des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu zu
laufen. 

§ 6

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

Vorvertragliche Anzeigepflicht 

(1) Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen da -
rauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten
Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet haben
(vorvertragliche Anzeigepflicht). Das gilt insbesondere bei Ein-
schluss einer Zusatzversicherung für die Fragen nach gegen-

wärtigen oder früheren Erkrankungen, gesundheitlichen Störun-
gen und Beschwerden der zu versichernden Person, die auch
anzugeben sind, wenn sie von Ihnen für unwesentlich gehalten
werden. Gleichfalls für die Fragen nach behandelnden oder be-
ratenden Ärzten, nach Krankenhaus- oder Kuraufenthalten.

(2) Neben Ihnen ist auch die zu versichernde Person für die
wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen
verantwortlich. 

Rücktritt 
(3) Wenn Umstände, die für die Übernahme des Versicherungs-
schutzes Bedeutung haben, von Ihnen oder der versicherten
Person (vgl. Abs. 2) nicht oder nicht richtig angegeben worden
sind, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass die vorvertragliche Anzeigepflicht
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt worden ist. Bei
grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht
haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen
hätten. 

(4) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Ha-
ben wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles er-
klärt, bleibt unsere Leistungspflicht jedoch bestehen, wenn uns
nachgewiesen wird, dass der nicht oder nicht richtig angege-
bene Umstand weder für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang
unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie oder die ver-
sicherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir
nicht zur Leistung verpflichtet. 

(5) Wenn die Versicherung durch Rücktritt aufgehoben wird,
zahlen wir den Rückkaufswert (§ 9 Abs. 6). Die Regelung des 
§ 9 Abs. 6 Satz 3 gilt nicht. Die Rückzahlung der Beiträge kön-
nen Sie nicht verlangen. 

Kündigung 
(6) Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung
der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf
grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

(7) Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn uns nachgewiesen
wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten. 

(8) Kündigen wir die Versicherung, wandelt sie sich mit der Kün-
digung in eine beitragsfreie Versicherung um (§ 9 Abs. 4 bis 6). 

Vertragsanpassung 
(9) Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die
anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Ver-
tragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht
zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufen-
den Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

(10) Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10 % oder schließen wir den Versicherungsschutz für
den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos
kündigen. In der Mitteilung werden wir Sie auf das Kündigungs-
recht hinweisen. 
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Ausübung unserer Rechte 
(11) Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündi-
gung und zur Vertragsanpassung nur berufen, wenn wir Sie
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen un-
sere Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer
Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich
weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kennt -
nis erlangung angeben. 

(12) Unsere Rechte auf Rücktritt, Kündigung und Vertragsan-
passung sind ausgeschlossen, wenn wir den nicht angezeigten
Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

(13) Die genannten Rechte können wir nur innerhalb von drei
Jahren seit Vertragsabschluss ausüben. Ist der Versicherungs-
fall vor Ablauf dieser Frist eingetreten, können wir die Rechte
auch nach Ablauf der Frist geltend machen. Haben Sie oder die
versicherte Person die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig
verletzt, beträgt die Frist zehn Jahre. 

Anfechtung 
(14) Wir können den Versicherungsvertrag auch anfechten, falls
durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und ge-
wollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen
worden ist. Handelt es sich um Angaben der versicherten Per-
son, können wir Ihnen gegenüber die Anfechtung erklären, auch
wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht
keine Kenntnis hatten. Absatz 5 gilt entsprechend. 

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung 
(15) Die Absätze 1 bis 14 gelten bei einer unsere Leistungs-
pflicht erweiternden Änderung oder bei einer Wiederherstellung
der Versicherung entsprechend. Die Fristen nach Absatz 13 be-
ginnen mit der Änderung oder Wiederherstellung der Versiche-
rung bezüglich des geänderten oder wiederhergestellten Teils
neu zu laufen. 

Erklärungsempfänger 
(16) Die Ausübung unserer Rechte erfolgt durch eine schriftliche
Erklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist. Sofern Sie uns
keine andere Person als Bevollmächtigten benannt haben, gilt
nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmächtigt,
diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberech -
tigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt
werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur
Entgegennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

§ 7

Was haben Sie bei der Beitragszahlung 
zu  beachten? 

(1) Die Beiträge zu Ihrer Direktversicherung können Sie je nach
Vereinbarung in einem einzigen Betrag (Einmalbeitrag), durch
Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeiträge (lau-
fende Beiträge) entrichten.

(2) Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitrags- und
Jahreszahlung ein Jahr, bei unterjähriger  Beitragszahlung ent-
sprechend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw.
ein halbes Jahr.

(3) Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist un-
verzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch
nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten im Versicherungsschein
angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Fol-
gebeiträge) werden zu Beginn der vereinbarten Versicherungs-
periode ohne besondere Aufforderung fällig.

(4) Darüber hinaus können Sie während der vereinbarten Bei-
tragszahlungsdauer weitere Beiträge (Zuzahlungen) entrichten
(vgl. § 1 Absatz 9), sofern die Summe der auf ein Kalenderjahr
entfallenden laufenden Beiträge und Zuzahlungen den Höchst-
betrag nach unseren „Bestimmungen über Gebühren und ta-
rifabhängige Begrenzungen“ gemäß § 15 Absatz 2 nicht über-
schreitet. Die einzelne Zuzahlung darf den Mindestbetrag nach
unseren „Bestimmungen über Gebühren und tarifabhängige Be-
grenzungen“ gemäß § 15 Absatz 2 nicht unterschreiten. Für
eventuelle Zuzahlungen außerhalb dieser Grenzen müssen wir
unsere Zustimmung gesondert erklären. 

(5) Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn
Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns ein-
geht. Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem in
Absatz 3 genannten Termin eingezogen werden kann und Sie
einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen. Konnte der
fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie
unverzüglich nach unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung
erfolgt. Ist der Einzug der Beiträge im Lastschriftverfahren ver-
einbart und kann ein Beitrag aus Gründen, die Sie zu vertreten
haben (z.B. bei nicht ausreichender Deckung auf Ihrem Konto)
nicht fristgerecht eingezogen werden oder widersprechen Sie
einer berechtigten Einziehung von Ihrem Konto, so können wir
Ihnen auch die daraus entstehenden Kosten in Rechnung stel-
len. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht
eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig die Zah-
lung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. 

(6) Die Übermittlung Ihrer Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und
Ihre Kosten. 

(7) Für eine Stundung der Beiträge ist eine schriftliche Vereinba-
rung mit uns erforderlich. 

(8) Bei Fälligkeit einer Versicherungsleistung werden wir etwaige
Beitragsrückstände verrechnen. 

§ 8

Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht
rechtzeitig zahlen? 

Einlösungsbeitrag
(1) Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht rechtzeitig zahlen,
können wir – solange die Zahlung nicht bewirkt ist – vom Vertrag
zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass
Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben. Bei
einem Rücktritt können wir von Ihnen die Kosten der zur Ge-
sundheitsprüfung durchgeführten ärztlichen Untersuchungen
verlangen. 

(2) Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles
noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, so-
fern wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungs-
pflicht besteht jedoch, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie
die Nicht-Zahlung nicht zu vertreten haben. 
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Folgebeitrag 
(3) Wenn ein Folgebeitrag oder ein sonstiger Betrag, den Sie aus
dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig gezahlt
worden ist oder eingezogen werden konnte, erhalten Sie von uns
auf Ihre Kosten eine Mahnung in Textform. Darin setzen wir Ihnen
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen. Begleichen
Sie den Rückstand nicht innerhalb der gesetzten Frist, entfällt
oder vermindert sich Ihr Versicherungsschutz. Auf die Rechts-
folgen werden wir Sie in der Mahnung ausdrücklich hinweisen. 

§ 9

Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen 
oder beitragsfrei stellen? 

Kündigung
(1) Sie können Ihre Versicherung – jedoch nur vor dem verein-
barten Rentenbeginn – jederzeit zum Schluss der Versiche-
rungsperiode schriftlich kündigen.

(2) Bei Kündigung wandelt sich die Versicherung in eine bei-
tragsfreie Versicherung mit herabgesetzter Rente um. Für die
Bemessung der herabgesetzten beitragsfreien Rente gilt Absatz
4. Ein Anspruch auf einen Rückkaufswert besteht nicht. Haben
Sie die Versicherung gegen Einmalbeitrag abgeschlossen, ist
eine Kündigung nicht möglich.

(3) Die Kündigung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen verbun-
den. In der Anfangszeit Ihrer Versicherung sind wegen der Ver-
rechnung von Abschluss- und Vertriebskosten (vgl. § 10) nur
geringe Beträge zur Bildung einer beitragsfreien Rente vorhan-
den. Auch in den Folgejahren stehen nicht unbedingt Mittel in
Höhe der eingezahlten Beiträge für die Bildung einer beitrags-
freien Rente zur Verfügung. Nähere Informationen zur beitrags-
freien Rente und ihrer Höhe können Sie der beigefügten Tabelle
entnehmen. 

Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung 
(4) Anstelle einer Kündigung nach Absatz 1 können Sie zu dem
dort genannten Termin schriftlich verlangen, von der Beitrags-
zahlungspflicht befreit zu werden. In diesem Fall setzen wir die
versicherte Rente auf eine beitragsfreie Rente herab, die nach
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den
Rechnungsgrundlagen der Prämienkalkulation für den Schluss
der laufenden Versicherungsperiode berechnet wird. Mindes -
tens legen wir der Berechnung der beitragsfreien Rente den Be-
trag des Deckungskapitals zugrunde, das sich bei gleichmäßi-
ger Verteilung der sich unter Beachtung der aufsichtsrechtli-
chen Höchstzillmersätze (vgl. § 10 Abs. 2 Satz 3) angesetzten
Abschluss- und Vertriebskosten auf die ersten fünf Vertrags-
jahre ergibt. Der aus Ihrer Versicherung für die Bildung der bei-
tragsfreien Rente zur Verfügung stehende Betrag mindert sich
um rückständige Beiträge.

(5) Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen
verbunden. In der Anfangszeit Ihrer Versicherung sind wegen
der Verrechnung von Abschluss- und Vertriebskosten (vgl. § 10)
nur geringe Beträge zur Bildung einer beitragsfreien Rente vor-
handen. Auch in den Folgejahren stehen nicht unbedingt Mittel
in Höhe der eingezahlten Beiträge für die Bildung einer beitrags-
freien Rente zur Verfügung. Nähere Informationen zur beitrags-
freien Rente und ihrer Höhe können Sie der beigefügten Tabelle
entnehmen.

(6) Erreicht die zu berechnende beitragsfreie Rente den Min-
destbetrag nach unseren „Bestimmungen über Gebühren und
tarifabhängige Begrenzungen“ gemäß § 15 Absatz 3 nicht, so

erhalten Sie – soweit vorhanden – den für den nach Absatz 1 zu-
treffenden Zeitpunkt berechneten Rückkaufswert (vgl. § 169
VVG). Der Rückkaufswert ist das nach anerkannten Regeln der
Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der
Prämienkalkulation zum Schluss der laufenden Versicherungs-
periode berechnete Deckungskapital der Versicherung. Mindes -
tens erstatten wir jedoch den Betrag des Deckungskapitals, das
sich bei gleichmäßiger Verteilung der unter Beachtung der auf-
sichtsrechtlichen Höchstzillmersätze (vgl. § 10 Abs. 2 Satz 3)
angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die ersten fünf
Vertragsjahre ergibt. Beitragsrückstände werden von dem
Rückkaufswert abgezogen.

Herabsetzung der versicherten Rente 
(7) Anstelle einer Kündigung bzw. Beitragsfreistellung nach Ab-
satz 1 bzw. 4 können Sie für eine beitragspflichtige Versiche-
rung zu dem dort genannten Termin schriftlich die Herabset-
zung der versicherten Rente verlangen. Es wird dann sinn-
gemäß nach Absatz 4 die versicherte Rente nach den anerkann-
ten Regeln der Versicherungsmathematik zu dem dort genann-
ten Zeitpunkt herabgesetzt. Dies ist jedoch nur möglich, wenn
die verbleibende beitragspflichtige Rente und der einzelne Bei-
trag den jeweiligen Mindestbetrag nach unseren „Bestimmun-
gen über Gebühren und tarifabhängige Begrenzungen“ gemäß
§15 Absatz 3 erreicht. Anderenfalls können Sie die Befreiung
von der Beitragszahlungspflicht gemäß Absatz 4 beantragen. 

Beitragsrückzahlung 
(8) Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

§ 10

Wie werden die Abschluss- und Vertriebskosten
verrechnet?

(1) Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen
Kosten. Diese sog. Abschluss- und Vertriebskosten (§ 43 Abs. 2
der Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungs-
unternehmen, RechVersV) sind bereits pauschal bei der Tarif-
kalkulation berücksichtigt und werden daher nicht gesondert in
Rechnung gestellt. 

(2) Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfah-
ren nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung maßge-
bend. Hierbei werden die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils
der Abschluss- und Vertriebskosten herangezogen, soweit die
Beiträge nicht für Leistungen im Versicherungsfall, Kosten des
Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Versicherungsperiode
und für die Bildung einer Deckungsrückstellung aufgrund von 
§ 25 Abs. 2 RechVersV i.V.m. § 169 Abs. 3 VVG bestimmt sind.
Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungs-
rückstellungsverordnung auf 4 % der von Ihnen während der
Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt. 

(3) Die restlichen Abschluss- und Vertriebskosten werden
während der vertraglich vereinbarten Beitragszahlungsdauer
aus den laufenden Beiträgen getilgt. 

(4) Die beschriebene Kostenverrechnung hat wirtschaftlich zur
Folge, dass in der Anfangszeit Ihrer Versicherung nur geringe
Beträge zur Bildung der beitragsfreien Rente oder für einen
Rückkaufswert vorhanden sind, mindestens jedoch die in § 9
genannten Beträge. Nähere Informationen können Sie der bei-
gefügten Tabelle entnehmen. 

g
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§ 11

Was ist zu beachten, wenn eine
 Versicherungsleistung verlangt wird? 

(1) Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir ge-
gen Vorlage des Versicherungsscheins und eines amtlichen
Zeugnisses über den Tag der Geburt der versicherten Person. 

(2) Wir können vor jeder Renten- oder Kapitalzahlung auf unsere
Kosten ein amtliches Zeugnis darüber verlangen, dass die versi-
cherte Person noch lebt. 

(3) Der Tod der versicherten Person ist uns in jedem Fall unver-
züglich anzuzeigen. Außer dem Versicherungsschein ist uns
eine amtliche, Alter und Geburtsort enthaltende Sterbeurkunde
einzureichen. Zu Unrecht empfangene Rentenzahlungen sind an
uns zurückzuzahlen. 

(4) Ist für den Todesfall eine Leistung vereinbart, ist uns ferner
ein ausführliches ärztliches oder amtliches Zeugnis über die To-
desursache sowie über Beginn und Verlauf der Krankheit, die
zum Tode der versicherten Person geführt hat, vorzulegen. 

(5) Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige
weitere Nachweise und Auskünfte verlangen und erforderliche
Erhebungen selbst anstellen. Die mit den Nachweisen ver -
bundenen Kosten trägt derjenige, der die Versicherungsleistung
 beansprucht. 

(6) Wird eine Hinterbliebenenrente verlangt, sind uns die erfor-
derlichen Unterlagen vorzulegen; dieses sind insbesondere An-
gaben zum Geburtstag der Hinterbliebenen, die Urkunde zur
Heirat oder Lebenspartnerschaft. Bei Kindern ist der Nachweis
der Abstammung sowie nach dem 18. Lebensjahr Nachweise
zur Schul- oder Berufsausbildung bzw. zu einer körperlichen,
geistigen oder seelischen Behinderung erforderlich. 

(7) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Hinterbliebene entsprechend.

(8) Unsere Leistungen überweisen wir dem Empfangsberechtig-
ten auf seine Kosten. Bei Überweisungen in Länder außerhalb
des Europäischen Wirtschaftsraumes trägt der Empfangsbe-
rechtigte auch die damit verbundene Gefahr. 

§ 12

Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein? 

(1) Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als be-
rechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsver-
trag zu verfügen, insbesondere Leistungen in Empfang zu neh-
men. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des Ver-
sicherungsscheins seine Berechtigung nachweist. 

(2) In den Fällen des § 13 Abs. 4 brauchen wir den Nachweis der
Berechtigung nur dann anzuerkennen, wenn uns die schriftliche
Anzeige des bisherigen Berechtigten vorliegt.

§ 13

Wer erhält die Versicherungsleistung? 

(1) Für die Leistungen im Erlebensfall ist die versicherte Person
bezugsberechtigt. Nach Ablauf der Fristen zur Erreichung der
Unverfallbarkeit gemäß BetrAVG ist dieses Bezugsrecht unwi-
derruflich. Soweit die Versicherungsleistung auf Beiträgen aus
Entgeltumwandlung beruht, ist dieser Teil der Versicherung ab
Beginn unverfallbar.

(2) Für die Rente aus einer Hinterbliebenenrenten-Zusatzversi-
cherung ist die mitversicherte Person bezugsberechtigt. 

(3) Für die Leistungen im Todesfall sind in nachfolgender Rang-
folge – soweit diese nicht anders vereinbart wurde – bezugsbe-
rechtigt: 

a) der mit der versicherten Person bei Tod in gültiger Ehe
lebende Ehegatte; 

b) die Kinder der versicherten Person, die
– das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
– in der Schul- oder Berufsausbildung stehen und das

25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 

oder 

– wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinde-
rung außerstande sind, sich selbst zu unterhalten und
diese Behinderung vor Vollendung des 25. Lebensjah-
res eingetreten ist; 

c) der mit der versicherten Person bei Tod nach dem Le-
benspartnerschaftsgesetz in gültiger Lebenspartner-
schaft lebende Lebenspartner; 

d) der namentlich mit Anschrift und Geburtsdatum be-
nannte, mit der versicherten Person bei Tod in eheähnli-
cher Gemeinschaft lebende nichteheliche Lebensge-
fährte. Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen einer
schriftlichen Erklärung seitens der versicherten Person,
dass eine gemeinsame Haushaltsführung bestand, oder
einer schriftlichen Erklärung des begünstigten Lebens-
gefährten über die Kenntnisnahme der in Aussicht ge-
stellten Versorgungsleistungen; 

e) der namentlich benannte geschiedene Ehegatte. 

Der Versicherungsnehmer überträgt der versicherten Person
unwiderruflich das Recht, die für den Todesfall bestimmte
Rangfolge der widerruflichen Bezugsberechtigung zu ändern.
Die Änderung der Rangfolge des Bezugsrechtes ist uns ge-
genüber nur und erst dann wirksam, wenn sie uns schriftlich an-
gezeigt worden ist. 

(4) Bei Arbeitgeberfinanzierung der Beiträge können Sie Ihre
Rechte aus dem Versicherungsvertrag auch abtreten oder ver-
pfänden. Die Abtretung oder Verpfändung sind uns gegenüber
nur und erst dann wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Be-
rechtigten schriftlich angezeigt worden sind. Der bisherige
 Berechtigte sind im Regelfall Sie; es können aber auch andere
Personen sein, sofern Sie bereits vorher Verfügungen vorge-
nommen haben. 

(5) Eine Abtretung oder eine Beleihung durch die unwiderruflich
bezugsberechtigte Person ist ausgeschlossen.

§ 14

Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift 
und Ihres Namens? 

(1) Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüg-
lich mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen,
da wir eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit einge-
schriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift sen-
den können. In diesem Fall gilt unsere Erklärung drei Tage nach
Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegangen. Dies
gilt auch, wenn Sie die Versicherung in Ihrem Gewerbebetrieb
genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt haben. 

(2) Bei Änderung Ihres Namens gilt Absatz 1 entsprechend. 

g
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§ 15

Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert 
in Rechnung und welche tarifabhängigen 

Begrenzungen gelten? 

(1) Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein
zusätzlicher Verwaltungsaufwand verursacht wird, können wir
die in solchen Fällen durchschnittlich entstehenden Kosten als
pauschalen Abgeltungsbetrag gesondert in Rechnung stellen.
Die derzeit gültigen Gebühren können Sie den beigefügten „Be-
stimmungen über Gebühren und tarifabhängige Begrenzungen“
entnehmen. Diese Bestimmungen sind Bestandteil dieser Be-
dingungen. Wir können Gebühren in angemessener Weise neu
festlegen. Über künftige Änderungen werden wir Sie jeweils
schriftlich unterrichten. 

(2) Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem pauschalen Abgel-
tungsbetrag zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall entwe-
der dem Grunde nach nicht zutreffen oder der Höhe nach we-
sentlich niedriger zu beziffern sind, entfällt der Abgeltungsbe-
trag bzw. wird – im letzteren Falle – entsprechend herabgesetzt. 

(3) Insbesondere aus Kostengründen gelten für Ihre Versiche-
rung bestimmte tarifabhängige Begrenzungen. Die derzeit gülti-
gen Begrenzungen können Sie den beigefügten „Bestimmun-
gen über Gebühren und tarifabhängige Begrenzungen“ entneh-
men. Diese Bestimmungen sind Bestandteil dieser Bedingun-
gen. Wir können Begrenzungen in angemessener Weise neu
festlegen. Über künftige Änderungen werden wir Sie jeweils
schriftlich unterrichten. 

§ 16

Welches Recht findet auf Ihren Vertrag
 Anwendung? 

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung. 

§ 17

Wo ist der Gerichtsstand? 

(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz
oder der für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung. Sind Sie eine natürliche Person, ist auch das Gericht ört-
lich zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung
Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben. 

(2) Sind Sie eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht erhoben wer-
den, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.
Sind Sie eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige
Gericht nach Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlassung. 

(3) Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
außerhalb Deutschlands, bestimmt sich abweichend von den
Regelungen in Absatz 1 und 2 die gerichtliche Zuständigkeit für
Klagen aus dem Versicherungsvertrag nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen
Niederlassung.

§ 18

Was gilt bei Unwirksamkeit einzelner
 Bestimmungen? 

Sollten einzelne Bestimmungen der dem Vertrag zugrunde lie-
genden Allgemeinen oder Besonderen Bedingungen unwirksam
sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht.

g

*) Eine Deckungsrückstellung müssen wir für jeden Versicherungsvertrag bilden,
um zu jedem Zeitpunkt den Versicherungsschutz gewährleisten zu können. Deren
Berechnung wird nach § 65 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und 
§ 341e und § 341f des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den dazu erlassenen
Rechtsverordnungen geregelt. 

**) Das rechnungsmäßige Alter der versicherten Person ist die Differenz zwischen
dem betreffenden Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.

VVG = Versicherungsvertragsgesetz
HGB = Handelsgesetzbuch
VAG = Versicherungsaufsichtsgesetz 
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Durch das am 01.01.2005 in Kraft getretene Alterseinkünfte gesetz
wird die Direktversicherung in die steuerliche Förderung nach 
§ 3 Nr. 63 EStG einbezogen. Damit ist die steuerliche Benachteili-
gung gegenüber Produkten von Pensionskassen beseitigt und der
Übergang zur nachgelagerten Besteuerung vollzogen.

Welche Steuerregelungen gelten für die
 Direktversicherung?

I. Einkommensteuer

1. Direktversicherungen nach  Tarif LD und LE

Beiträge
Beiträge zu Direktversicherungen sind beim Arbeitgeber als Be-
triebsausgaben abzugsfähig.

Ansprüche aus einer Direktversicherung sind vom Arbeitgeber
nicht zu aktivieren, soweit der Arbeitnehmer bezugsberechtigt
ist. Für beliehene Direktversicherungen können Sonderregelun-
gen gelten. Dem Arbeitgeber zuzurechnende Ansprüche sind
bei Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich zu ak-
tivieren.

Beiträge aus dem ersten Dienstverhältnis zu Direktversicherun-
gen, die als Versorgungsleistung eine Alters-, Invaliditäts- oder
Hinterbliebenenversorgung in Form einer monatlichen Rente
oder eines Auszahlungsplans mit Restverrentung nach dem Al-
tersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz vorsehen, sind nach
§ 3 Nr. 63 EStG begrenzt steuerfrei. Die Möglichkeit, anstelle
der lebenslangen Altersrente eine Kapitalabfindung zu wählen,
steht der Steuerfreiheit der Beiträge nicht entgegen. Die Aus -
übung des Kapitalwahlrechts darf frühestens innerhalb des letz-
ten Jahres vor dem Ausscheiden aus dem Berufsleben erfolgen,
damit die Beitragszahlungen weiterhin steuerfrei belassen wer-
den.

Im Übrigen ist es steuerlich unschädlich, wenn maximal 30 %
des zu Beginn der Auszahlungsphase zur Verfügung stehenden
Kapitals als Einmalbetrag ausgezahlt werden.

Die Beiträge sind steuerfrei bis zu 4 % der Beitragsbemessungs-
grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung. Zusätzlich zu
diesem Höchstbetrag können Beiträge bis zu EUR 1.800 steuer-
frei bleiben. Dieser zusätzliche Höchstbetrag kann jedoch nicht
in Anspruch genommen werden, wenn  für den Arbeitnehmer im
Kalenderjahr Beiträge nach § 40 b EStG pauschal besteuert
werden.

Bei einem Wechsel des Arbeitgebers besteht die Möglichkeit,
die aufgebaute Rentenanwartschaft steuerfrei zu einem exter-
nen Versorgungsträger des neuen Arbeitgebers mitzunehmen.
Das Fördervolumen kann im Jahr des Arbeitgeberwechsels
beim neuen Arbeitgeber erneut in Anspruch genommen werden.

Leistungen
Die Leistungen aus Direktversicherungen sind nach § 22 Nr. 5
EStG in voller Höhe steuerpflichtig. Dies gilt sowohl für Renten-
als auch für Kapitalzahlungen.

2. Zusatzversicherungen
Beiträge, die auf Zusatzversicherungen zu Direktversicherungen
entfallen, werden steuerlich wie die Beiträge zur Direktversiche-
rung selbst behandelt.

Renten aus Zusatzversicherungen zu Direktversicherungen sind
nach § 22 Nr. 5 EStG in voller Höhe steuerpflichtig.

II. Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer)
Zuwendungen an den Arbeitnehmer aus einer Direktversiche-
rung sind nicht erbschaftsteuerpflichtig.

Zuwendungen an Witwen/Witwer oder Waisen des Arbeitneh-
mers als Bezugsberechtigte einer Direktversicherung sind eben-
falls nicht erbschaftsteuerpflichtig, soweit sie angemessen sind.

Erwerben die Hinterbliebenen des Arbeitnehmers die Leistun-
gen aus einer Direktversicherung aus dem Nachlass des Arbeit-
nehmers, unterliegen die Leistungen der Erbschaftsteuer.

Leistungen aus Direktversicherungen, die an Witwen/Witwer
oder Waisen von beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rern einer Kapitalgesellschaft gezahlt werden, unterliegen unab-
hängig vom Rechtsgrund des Erwerbs stets der Erbschaftsteu-
erpflicht.

Ob sich aus den Hinterbliebenen-Leistungen eine Erb-
schaftsteuerschuld tatsächlich ergibt, ist von den individuellen
Verhältnissen (z.B. den zur Verfügung stehenden Freibeträgen)
abhängig.

III. Versicherungsteuer
Beiträge zu Direktversicherungen und Beiträge zu den Zusatz-
versicherungen sind nach der derzeitigen Rechtslage von der
Versicherungsteuer befreit.

IV. Mehrwertsteuer
Beiträge zu Direktversicherungen und Leistungen aus Direktver-
sicherungen sind mehrwertsteuerfrei.

V. Meldepflichten
Gesetzliche Vorschriften erfordern Meldungen unsererseits u.a.
bei

– Auszahlungen an andere Personen als den Versicherungs-
nehmer (ab EUR 1.200,– Zahlung)

– Übertragungen der Versicherungsnehmereigenschaft (gleich
aus welchem Grund)

– Auszahlung von Rentenleistungen

VI. Wichtige Hinweise
Die vorstehenden Angaben über die Steuerregelungen gelten
insoweit, als das deutsche Steuerrecht Anwendung findet.

Sie beziehen sich auf das derzeitige Steuerrecht; dieses kann
sich ändern.

Bei den Ausführungen handelt es sich lediglich um allgemeine
Angaben. Verbindliche Auskünfte über die steuerliche Behand-
lung von Beiträgen oder Versicherungsleistungen dürfen Ihnen
außer dem zuständigen Finanzamt nur die im Steuerberatungs-
gesetz bezeichneten Personen (insbesondere Steuerberater) er-
teilen. Fragen, auf die Sie hier keine Antwort finden, richten Sie
daher bitte an Ihren Steuerberater. Wir sind nicht befugt, Sie
steuerlich zu beraten. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit
dieser Information sowie für Angaben zu steuerlichen Fragen
übernehmen wir keine Haftung.

Informationen über die gültigen steuer- und sozialver -
sicherungsrechtlichen Regelungen für Direktversicherungen g

StRD 01/2008
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Welche sozialversicherungsrechtliche Regelungen
gelten für die Direktversicherung?

VII. Sozialversicherungsrechtliche Regelungen

1. Beiträge
Die Beiträge sind bis 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der
gesetzlichen Rentenversicherung zeitlich unbegrenzt sozialab-
gabenfrei. Beiträge, die im Rahmen des zusätzlichen Betrages
von 1.800 EUR gezahlt werden, sind sozialabgabenpflichtig, un-
abhängig, ob sie vom Arbeitgeber zusätzlich gezahlt oder vom
Arbeitnehmer durch Entgeltumwandlung aufgebracht werden.

2. Leistungen
Rentenzahlungen sind bis zur Beitragsbemessungsgrenze in
der Krankenversicherung der Rentner sowie in der Pflegeversi-
cherung grundsätzlich sozialabgabenpflichtig. Seit dem
01. 01. 2004 sind auch Kapitalzahlungen, also eine Kapitalabfin-
dung im Todes- oder Erlebensfall grundsätzlich sozialabgaben-
pflichtig. 1/120 der Kapitalzahlung ist als laufende Rente zu be-
trachten und der Bezugsberechtigte hat in den folgenden 10
Jahren darauf Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zu
zahlen, soweit nicht die Beitragsbemessungsgrenze überschrit-
ten wird.

VIII. Wichtiger Hinweis
Die vorstehenden Angaben über die sozialversicherungsrechtli-
chen Regelungen beziehen sich auf den derzeitigen Stand. Die
Anwendung dieser Regelungen auf Ihren Vertrag kann nicht für
die gesamte Laufzeit garantiert werden. Aus Änderungen von
Gesetzen, Verordnungen, Rechtsprechung, Verwaltungsanwei-
sungen etc. während der weiteren Vertragslaufzeit kann sich
eine abweichende sozialversicherungsrechtliche Behandlung
Ihrer Direktversicherung ergeben.

g

EStG = Einkommensteuergesetz
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